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Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung vom 26. November 2015

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürger-

gemeinden (GG) werden die Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung

vom 26. November 2015 wie folgt veröffentlicht:

EINWOHNERGEMEINDE

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung vom 28. Mai 2015

2. Zustimmung zur Erhöhung Stellenplan um 200 % für die selbstständige Führung des

kommunalen Sozialdienstes.

3. Genehmigung eines Kredites von Fr. 335‘000.00 inkl. MwSt. für die Durchführung von

Probebohrungen für die Evaluation eines neuen Standortes für das Grundwasser-Pumpwerk

Hueb.

4. Genehmigung eines Kredites von Fr. 561‘000.00 inkl. MwSt. für die Sanierung und Erneuerung

der Knubelstrasse mit Werkleitungen Wasser/Abwasser.

5. Zustimmung zur definitiven Einführung der Schulsozialarbeit an der Kreisschule Mittleres

Wynental und an den Primarschulen Unterkulm, Oberkulm und Teufenthal mit zusätzlicher

Erhöhung des Stellenpensums um 60 %.

6. Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2016 mit einem Steuerfuss von 118 %.

Ortsbürgergemeinde

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung vom 28. Mai 2015.

2. Genehmigung der Voranschläge 2016

2.1 des Forstbetriebes Gränichen-Unterkulm

2.2 der Ortsbürgergemeinde Unterkulm

Alle Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürger-Gemeindeversammlung unterliegen dem

fakultativen Referendum. Dieses kann von einem Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen

ab Publikation geltend gemacht werden. Unterschriftenlisten können bei der Gemeindekanzlei

bezogen werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste der Gemeindekanzlei

zwecks Vorprüfung des Wortlautes des Begehrens eingereicht werden.

Ablauf der Referendumsfrist am Montag, 04. Januar 2016
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